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Vorwort

Was ist das bayerische Stiftungsverzeichnis?
Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung bietet mit dem
Stiftungsverzeichnis eine online recherchierbare Datenbank an, in der gemäß dem
Bayerischen Stiftungsgesetz alle rechtsfähigen Stiftungen enthalten sind, mit Ausnahme der
kirchlichen Stiftungen.

Wichtiger Hinweis zum Inhalt
Das bayerische Stiftungsverzeichnis enthält seit dem 1. Januar 2005 neben den aktuellen
Stiftungen auch alle erloschenen Stiftungen und Stiftungen, die ihren Sitz seit diesem
Zeitpunkt aus Bayern verlegt haben. Bei den gelisteten nicht mehr aktiven bzw. nicht mehr in
Bayern ansässigen Stiftungen handelt es sich um die bis zum Zeitpunkt der Erlöschung bzw.
Verlegung der Stiftung gültigen Angaben.
Das bayerische Stiftungsverzeichnis hat, anders als das bei Gerichten geführte Vereins- und
Handelsregister, keine Publizitätswirkung.

Aktualität des Verzeichnisses
Die im Verzeichnis enthaltenen Informationen werden von den Bezirksregierungen als
Stiftungsanerkennungs- und -aufsichtsbehörden mit größtmöglicher Sorgfalt
zusammengestellt und aktualisiert. Die Einträge der privaten (nicht öffentlichen) Stiftungen
sind jedoch u. U. nicht in allen Fällen vollständig und aktuell, da diese Stiftungen keiner
staatlichen Aufsicht unterstehen und somit keine Meldepflichten bestehen.
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1 Freitextsuche

Die Suche berücksichtigt mehrere Felder bei der Recherche:
• Teile des Namens
• Kurzbezeichnung
• Zweck
• Gemeinde
• Kreis

Es ist möglich Suchwörter zu kombinieren. Hierbei wird eine sog. ODER Suche ausgeführt.

Sie können auch nur Wortteile eingeben: So findet man beim Suchwort „Kind“ z. B. auch die
„Münchner Kinder- und Jugend-Stiftung“.

Die Reihenfolge der Ergebnisse entspricht der Relevanz der Treffer zum Suchbegriff. Es muss
mindestens ein Suchwort angegeben werden.

Abbildung 1: Freitextsuche
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2 Filter-Suche

Mit den Filtern können Stiftungen anhand einer Kombination der Merkmalsausprägungen
gesucht werden.

Folgende Kategorien stehen zur Auswahl:

Kategorie / Merkmal Bedeutung

Zweck:
Die in der Abgabenordnung (§ 52 Abs. 2) als steuerbegünstigt anerkannten
Zwecke werden in einer Auswahlliste angeboten.

Art der Zwecke: öffentlich oder privat

Rechtsstellung: bürgerliches Recht oder öffentliches Recht

Art der Stiftung:
allgemeine (nicht kommunale) -, örtliche-, kreiskommunale- oder
bezirkskommunale Stiftung

Entstehungszeit:

Die Entstehungszeit kann als 4 stellige Jahreszahl oder als Datum der Form
TT.MM.JJJJ angegeben werden.
Es kann ein Zeitraum angegeben werden, indem 2 Datumsangaben durch
“bis” oder “-” getrennt werden.

Regierungsbezirk: die bayerischen Regierungsbezirke

Landkreis:
Wenn ein Regierungsbezirk ausgewählt ist, kann ein Landkreis ausgewählt
werden.

Gemeinde: Wenn ein Landkreis ausgewählt ist, kann eine Gemeinde ausgewählt werden.

Status:
Hier können Sie auch nach erloschenen und ehemals bayerischen Stiftungen
suchen.

Diese Auswahlkriterien lassen sich untereinander kombinieren.
Wird kein Kriterium angegeben, werden alle Stiftungen aufgelistet.
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Abbildung 2: Filter-Suche
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3 Trefferliste

Über die Trefferliste können Sie durch Mausklick in die Detailansicht einer Stiftung gehen.

Abbildung 3: Trefferliste
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4 Detailansicht

In der Detailansicht werden folgende Angaben gemäß Art. 4 des Bayerischen
Stiftungsgesetzes gemacht:

• Name
• Zweck
• Sitz der Stiftung
• Anschrift
• Adresse
• Rechtliches
• Internet
• Stifter
• Entstehungszeitpunkt
• Stand

Es finden sich Informationen zur rechtlichen Stellung der Stiftung: Die Stiftungsart, die Art der
Zwecke, die Rechtsstellung, die gesetzlichen Vertretenden und die Stiftungsorgane.

Ferner finden sich die Stiftenden, sofern sie der Veröffentlichung zugestimmt haben, und der
Entstehungszeitpunkt der Stiftung.

Sofern relevant, wird auch das Erlöschungsdatum, das Datum der Sitzverlegung außerhalb
Bayerns und das Zielland ausgegeben.
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Abbildung 4: Detailansicht
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5 Kontakt

Bei Änderungen von Stiftungsdaten und Fragen inhaltlicher Art nehmen Sie bitte, je nach Sitz
der Stiftung, Kontakt mit einer der angeführten Stiftungsaufsichtsbehörden auf.

Zusätzlich können Sie hier direkten Kontakt mit der im LfStat betreuenden Fachabteilung des
Stiftungsverzeichnisses aufnehmen. Bitte geben Sie uns Ihre Emailadresse für Rückfragen mit
an.

Abbildung 5: Kontakt
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6 Hinweise

Unter Hinweise finden Sie dieses Handbuch, weiterführende Informationen zu Stiftungen in
Bayern, und die Rechtsgrundlagen zum Bayerischen Stiftungsgesetz (BayStG) und zur
Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Stiftungsgesetzes (AVBayStG).

Abbildung 6: Hinweise
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